
Satzung der 
„KAB 

Verein" 

KATHOLISCHE 
ARBEJTtlEHMER· 
BEWEGUNG 

§ 1 Name

Der Ortsverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung, ist der Zusammenschluss der KAB - 
Vereine "Vereinu, im folgenden KAB genannt. 

§ 2 Ziele und Aufgaben

Die Ziele und Aufgaben der "KAB Verein„ ergeben sich aus der Satzung des KAB Deutschland e.V. und 
deren regionalen Umsetzung, insbesondere: 

l. im gemeinsamen und persönlichen Dienst an der Verfebendigung christlicher Lebenshaltung in der
Arbeitnehmerschaft mitzuwirken,

2. durch Lebenshilfe und Bildungsarbeit die Arbeitnehmerschaft für ihre gestaltende Aufgabe in Kirche,
Staat und Gesellschaft zu befähigen,

3. die Arbeitnehmerschaft zur gegenseitigen Hilfe und gemeinsamen Aktion auch christlicher
Verantwortung anzuregen,

4. die Gesellschaft aus der Sicht der Arbeitnehmerschaft und von der Grundlage lcrrchlicher
Soziafverkündigung aus unabhängig und überparteilich mit zu gestatten,

5. die Interessen der Arbeitnehmerschaft und ihrer Familien in der Öffentttchkeit zu vertreten,
6. auf eine gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und Männern in Kirche und Gesellschaft

hinzuwirken.

§ 3 Mittel

Die Ziele werden insbesondere verwirklicht durch: 
1. gegenseitige Hilfe aus sotidarischer Verbundenheit und christiicher Nächstenliebe,
2. Stärkung der persön�chen Kompetenzen der Mitg�eder,
3. Durchführung von Bildungs- und religiösen Veranstaltungen für Mitglieder und Öffentiichfceit,
4. Beteiligung an inhaltlichen Schwerpunkten der KAB durch eigene Aktionen, Initiativen und

Veranstaltungen und deren öffentliche Darstellung,
5. Zusammenarbeit mit der CN als seJbstöndiger Jugendorganisation der KAß,
6. enge Verbindung mit den benachbarten KAB Gruppen und den Gliederungen der KAB im

Diözesanverband.

§ 4 Mitgliedscha�

1. Im KAB Ortsverband haben sich aktive und ehemalige Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, sowie deren Ehepartner zusammengeschlossen, die sich zu den Zielen
und Aufgaben der KAB Deutschland bekennen.

2. Als Mitglieder können auch Personen beitreten, die den Bestrebungen der KAB
Deutschland ein besonderes Interesse entgegenbringen, soweit sie nicht als Mitglieder
nach Abs. 1 aufgenommen werden können.

3. Die Mitgliedschaft wird im KAB Deutschland e.V. erworben.
4. Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet auf schriftlichen Antrag der Vorstand des

Ortsverbandes. Eine Ablehnung bedarf keiner Begründung.
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* 
1 Der/Die Stellvertreter/ -in kann auch durch ein Mitglied des Vorstandes besetzt werden. 

*
2 Die Besetzung der Position 2. Kassierer/-in und 2. Schriftführer/-in ist optional. 

Die Mitglieder des Vorstands werden auf drei Jahre gewählt. Scheidet ein Mitglied während der 
Amtsdauer aus, kann der Vorstand bis zur nächsten Jahreshauptversammlung ein Ersatzmitglied 
benennen. 

Der Vorstand tritt in regelmäßigen Abständen zusammen. Er muss zusammentreten, wenn ein Drittel der 
Vorstandsmitglieder oder der Diözesanvorstand es verlangen. Über die Beschlüsse ist eine Niederschrift 
anzufertigen. 

§ 12 Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand ist verantwortfich für die Leitung des Ortsverbandes. Ihm obliegt besonders; 
1 . die Sicherung und der Ausbau des KAB Ortsverbandes, 
2. die Situation der Arbeitnehmerschaft mit ihren Familien am Ort zu erfassen,
3. die Förderung und Stärkung der Kompetenzen der KAB durch Beteiligungs- und

Schulungsmöglichkeiten,
4. die Berufung von besonderen Aufgaben,

(z.B. Vertrauensleute, Sozialobleute, Proiektverantwortfiche,.Arbettskreisleitungen)
5. die teamorientierte Planung und Umsetzung der inhaltlichen Schwerpunkte,
6. die Vertretung des KAB Ortsverbandes nach außen,
7. die Regelung aller organisatorischen Angelegenheiten, sowie die Geschäftsführung,
8. die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern,
9. die Zusammenarbeit mit den regionalen KAB Gruppen (u.a. CAJ) und den Gliederungen

des Verbandes.

§ 13 Kassenprüfer

Die Jahreshauptversammlung wählt 2 Kassenprüfer/Kassenprüferinnen für jeweils 2 Jahre. 

Die Kassenprüfer/innen haben die Verpflichtung, einmal iährtich die Kassenführung zu prüfen und auf 
der Jahreshauptversammlung Bericht zu erstatten sowie bei einem Prüfungsergebnis ohne Beanstandung 
die Entlastung des Vorstandes zu beantragen. 

§ 14 Auflösung

Die Auflösung des KAB Ortsverbandes richtet sich noch § 9 Abs. 7. Die Mitglieder bleiben weiterhin 
Mitglieder der KAB Deutschland, soweit kein persönlicher Austritt schriftlich vorliegt. Das Vermögen des 
KAB Ortsverbandes fällt an den KAB Diözesanverband. 

§ 15 Inkrafttreten der Satzung

Diese Satzung tritt mit der Beschlussfassung durch den Ortsverband und der Bestätigung durch den KAB 
Diözesanverband in Kraft. 

Die SaJzung triff durch die Beschlussfassung der beifrefenden Ortsverbände 
zum O 1. Januar 2010 in Kraft. 
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